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Landkreis Uckermark  Drucksachen-Nr. 

BV/237/2021 
 Datum 

03.11.2021 
 

 

Zuständiges Dezernat/Amt: Dezernat I / Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften 
 

Beschlussvorlage  öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Datum 

Stimmenverhältnis 
Lt. Beschluss- 

vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

(s. beiliegen-
des Formblatt 

Ja Nein 
Stimmen-
enthaltung 

Ein-
stimmig 

Kreisausschuss 30.11.2021       

Kreistag Uckermark 08.12.2021       

 
Inhalt: 
 

Bestellung des Vertreters und Stellvertreters in der Verbandsversammlung des Wasser- 
und Bodenverbandes "Welse" 
 
Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  

      € 

Produktkonto 

      

Haushaltsjahr 

      

 

 

 

Mittel stehen zur Verfü-
gung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: 

 Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

      € 

      

 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Bestellung von Frau Carmen Nordwich als Vertreterin des Landkreises in der 
Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“ und Frau Petra 
Schwanke als Stellvertreterin wird aufgehoben.  

 
2. Der Kreistag bestellt Herrn Frank Bretsch, 1. Beigeordneter des Landkreises Ucker-

mark, als Vertreter in der Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes 
„Welse“. Als Stellvertreterin wird Frau Carmen Nordwich, Sachbearbeiterin Liegen-
schaften, bestellt.  

 
Die Verwaltung wird beauftragt, diese Änderung in der Bevollmächtigung umzusetzen.  
 
 
 

 

 
gez. Karina Dörk 

 
 

 
gez. Frank Bretsch 

Landrätin   Dezernent/in 
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Begründung: 
 
Durch das Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) in der 
aktuellen Fassung 15.05.2002 wurde u. a. festgeschrieben, unter welcher Maßgabe ein 
Wasser- und Bodenverband errichtet werden kann und welche Aufgaben dieser Verband zu 
erfüllen hat. Die Rechtsverhältnisse des Verbandes und die Rechtsbeziehungen zu den Ver-
bandsmitgliedern (hier Wasser- und Bodenverband „Welse“) werden durch eine Satzung be-
stimmt.  
 
Die Satzung des in Rede stehenden Verbandes in der derzeitigen Fassung trat mit Wirkung 
vom 01.01.2021 in Kraft.  
 
Der Landkreis Uckermark ist aufgrund seiner im Eigentum befindlichen Grundstücke unter-
schiedlichster Nutzungsart Verbandsmitglied u. a. im Wasser- und Bodenverband „Welse“. 
Gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung entsenden die gesetzlichen Verbandsmitglieder nach den für 
sie geltenden Vorschriften eine oder mehrere geschäftsfähige, vertretungsbefugte, natürliche 
Personen in die Verbandsversammlung. 
 
Eine solche Entsendung erfolgte mit dem Beschluss DS 93/2004 vom 23.06.2004.  
 
Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Umstrukturierung der Aufgabenbereiche soll eine 
Änderung dieses Beschlusses herbeigeführt werden.  
 
Mit dem hiermit beabsichtigten Änderungsbeschluss soll zukünftig Herr Frank Bretsch als 1. 
Beigeordneter des Landkreises Uckermark mit der Aufgabenwahrnehmung in der Verbands-
versammlung betraut werden. Als Stellvertreterin soll Frau Carmen Nordwich, Sachbearbei-
terin Liegenschaften fungieren.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, diese Änderung der Bevollmächtigung in der Arbeit des Ver-
bandes umzusetzen.  
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis:  
 
 
Beschlussausfertigung zu DS-Nr. 93-2004 
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